
 

 

St. Pölten, am 1. Oktober 2008

 
Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Hans Penz 

LR-L-98037

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 01.10.2008 

zu Ltg.-59/A-5/7-2008 

     -Ausschuss 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage des Abgeordneten Tauchner betreffend Hörbehindertenklasse oder 

Kindergartengruppe in Stattersdorf, eingebracht am 3. Juli 2008 unter Ltg.-59/A-5/7-

2008, darf ich Nachstehendes mitteilen: 

 

Zu Frage 1: 

In den letzten drei Jahren erfolgte keine Förderung aus dem NÖ Schul- und 

Kindergartenfonds für die Adaptierung der Räumlichkeiten der Hörbehindertenklasse. 

 

Zu Frage 2: 

Allgemeine Bestimmungen zur Ausstattung einer Hörbehindertenklasse gibt es nicht. 

Eine derartige Klasse ist im Einvernehmen mit dem zuständigen Schulleiter und dem 

zuständigen Lehrer auszustatten und einzurichten. 

 

Die Fragen 3, 4 und 5 können im Rahmen meiner Zuständigkeiten nicht beantwortet 

werden.  
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Zu den Fragen 6 und 7: 

Laut Auskunft des Bezirksschulrates und der Personalgruppe Land des 

Landeschulrates für Niederösterreich werden 3 Schüler im Ausmaß von 32 

Lehrerwochenstunden unterrichtet, aufgeteilt auf 4 Lehrer. 

 

Die Frage 8 kann im Rahmen meiner Zuständigkeiten nicht beantwortet werden. 

 

Zu Frage 9: 

 

Die pädagogische Umgebung, die diese hörbehinderten Kinder brauchen, umfasst:  

• computerunterstützten Unterricht 

• viele Visualisierungsangebote 

• technische Unterstützung durch Sender und Empfänger (Lehrer – Schüler) 

• Gebärdenspracheeinsatz 

• Fachexpertin als Pädagogin (Hörbehinderten/Gehörlosenausbildung) 

• gegebenenfalls Hilfspersonal durch den Schulerhalter 

• gezielte Gehörlosen/Hörbehindertenpädagogik und Methodik 

• ev. eigenen Lehrplan für Gehörlose 

• Lärm dämmende Ausstattung  

 

 

Die Fragen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 können im Rahmen meiner 

Zuständigkeiten nicht beantwortet werden.  

 

 

 Mit den besten Grüßen 

 

 


